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Recht und Planung

Verordnung zur guten fachlichen Praxis beim 
Düngen (DüV)

(Paul-Bastian Nagel, 06.03.2017) Mit der am 17.02.2017 vom Bundeskabinett beschlossenen Neuordnung der 
guten fach lichen Praxis beim Düngen (DüV) sollen die Vorgaben der EG-Nitratrichtlinie (91/676/EWG) besser 
um gesetzt werden. Hintergrund ist ein laufendes Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund einer unzureichenden Umsetzung der Richtlinie in der bisherigen Verordnungsfas-
sung von 2006. Insbesondere die hohen Nitratbelastungen der Grund- und Oberflächengewässer sowie  
unzureichende Maßnahmen zur Verbesserung der Belastungssituation geben Anlass für das Verfahren.

Der Entwurf vom 15.02.2017 enthält folgende wesentli
che Regelungen:

•  Über die Düngebedarfsermittlung soll der Nährstoff
bedarf der Acker und Gemüsekulturen ermittelt wer
den. Der ermittelte Wert gilt als standortbezogene 
Obergrenze für die Düngung. Die Werte lassen sich 
aus einer Anlage ablesen, müssen hinsichtlich des tat
sächlichen Ertragsniveaus der letzten drei Jahre aber 
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

•  Phosphat-Düngungen dürfen ab 2018 einen Über
schuss von zunächst 20 kg pro Hektar und Jahr bezie
hungsweise 10 kg pro Hektar und Jahr ab 2023 nicht 
überschreiten.

•  Nitrat-Düngungen dürfen ab 2018 einen Überschuss von 
zunächst 60 kg pro Hektar und Jahr beziehungsweise 
50 kg pro Hektar und Jahr ab 2020 nicht überschreiten.

•  StickstoffDüngungen aus organischen und organisch
mineralischen Düngemitteln sowie Gärrückstände aus 
Biogasanlagen dürfen in der Summe 170 kg Stickstoff 
pro Hektar und Jahr nicht überschreiten.

•  Für die Ausbringungen von Dünger im Winter gelten 
längere Sperrfristen. Erstmalig werden auch Sperrfris
ten für Festmist und Kompost eingeführt.

•  Phosphat und StickstoffDüngemittel dürfen auf 
einem 1 m breiten Gewässerrandstreifen nicht aus
gebracht werden (ohne Grenzstreueinrichtung: 4 m). 
Eine Ausbringung auf überschwemmten, wasserge
sättigten, gefrorenen und von Schnee bedeckten  
Flächen ist verboten.

•  Für Wirtschaftsdünger sind einheitliche Vorgaben für 
die Lagerkapazitäten vorgesehen. Etwa für Gülle müs
sen Kapazitäten geschaffen werden, die eine Lage
rung von mindestens sechs Monaten gewährleisten.

•  Die Länder werden verpflichtet, in Gebieten mit hoher Ni
tratbelastung sowie in Gebieten, in denen stehende oder 
langsam fließende oberirdische Gewässer durch Phos
phat, das nachweislich aus der Landwirtschaft stammt, 
eutrophiert sind, mindestens drei zusätzliche Maßnah
men aus einem vorgegebenen Katalog zu erlassen.

Abb. 3: Die neue Düngeverordnung (DÜV) soll insbesonde  
re die Stickstoff und PhosphatBelastungen der Grund 
und Oberflächengewässer reduzieren. Nicht auf den Bo
den gerichtete Ausbringungstechniken von Gülle wie in 
diesem Beispiel sind nach dem Referentenentwurf nur bis 
zu einem Abstand von 4 m zum Böschungsrand von Ge
wässern erlaubt (Foto: KarlHeinz Altmann/Piclease).
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Weiteres Verfahren nach Angaben des Bundesministe
riums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL):

Der Bundestag hat am 16. Februar 2017 in der 2. und 3. 
Lesung für die Reform des Düngegesetzes gestimmt. 
Die Änderung des Düngegesetzes ist Voraussetzung 
für die Novelle der Düngeverordnung. Das Düngegesetz 
soll am 10. März 2017, die Novelle der Düngeverord
nung am 31. März 2017 im Bundesrat verabschiedet 
werden.
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